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Sehr geehrte Mitglieder, 
liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,

mit Freude präsentieren wir Ihnen den Ehrungskatalog des 
Badischen Sportschützenverbandes.
 
Diese Sammlung ehrt und würdigt die außergewöhnlichen Verdienste sowie
das vorbildliche Engagement unserer Mitglieder für den Schießsport und
unsere Gemeinschaft.

Es ist uns ein besonderes Anliegen, herausragende Leistungen und
langjährige Treue angemessen zu würdigen. Dabei möchten wir betonen, dass
ein Anspruch auf eine Ehrung grundsätzlich nicht besteht.

Bei der Beantragung einer Ehrung ist es von größter Bedeutung, dass die
Antragssteller eine ausreichende Begründung liefern, die die besonderen
Leistungen oder Verdienste deutlich hervorhebt. Eine Beantragung ist
ausschließlich über die Mitgliederverwaltung (ZMI) möglich. Nur auf diese
Weise können wir eine positive Antragsbearbeitung gewährleisten und
Rückfragen vermeiden. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Kosten für die beantragte Ehrung
durch den Antragssteller zu tragen sind. Die Höhe der Kosten kann je nach
Art und Umfang der Ehrung variieren und wird transparent kommuniziert. 

Wir hoffen, dass dieser Ehrungskatalog dazu beiträgt, die besonderen
Leistungen unserer Mitglieder gebührend zu würdigen und die Bedeutung 
des Schießsports in unserer Gemeinschaft zu unterstreichen.

Mit freundlichen Grüßen,

Das Präsidium
des Badischen Sportschützenverbandes 

Vorwort 



Ehrung für
„langjährige Mitgliedschaft“
Die Vergabe der Ehrennadel für langjährige Mitgliedschaft beim BSV
und DSB ist eine bedeutende Anerkennung für die langjährige Treue
einer Person für den Schießsport. Diese Auszeichnung wird an
Mitglieder vergeben, die über einen langen Zeitraum hinweg
kontinuierlich und aktiv am Vereinsleben sowie an den Aktivitäten des
Deutschen Schützenbundes (DSB) teilgenommen haben.

Besonders hervorzuheben ist, dass bei einem Vereinswechsel ohne
zeitliche Unterbrechung die Langjährigkeit der Mitgliedschaft bewahrt
bleibt. Dies bedeutet, dass die Jahre der Mitgliedschaft beim
vorherigen Verein nahtlos auf die Mitgliedschaft im neuen Verein
übertragen werden, was eine kontinuierliche Würdigung der
langjährigen Verbundenheit mit dem Schießsport ermöglicht.

Jedoch ist es wichtig anzumerken, dass bei einem Vereinswechsel
von einem anderen Landesverband ohne zeitliche Unterbrechung
lediglich eine Ehrung durch den Deutschen Schützenbund (DSB)
möglich ist. Diese Regelung soll sicherstellen, dass die Anerkennung
der langjährigen Mitgliedschaft nicht beeinträchtigt wird.

Beantragung: 
Verein: OSM oder Stellvertreter

Auszeichnung erfolgt durch: 
einen Vertreter des Vereins
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Ehrennadel „Für Verdienste“ 

Die Auszeichnung wird großzügigen Gönnerinnen und Förderern des
Schießsports vergeben, die nicht nur finanziell, sondern auch durch
ihr persönliches Engagement und ihre Förderung dazu beitragen, die
Ziele des BSV zu erreichen. Dabei werden Personen berücksichtigt,
deren Stellung im öffentlichen Leben eine besondere Bedeutung hat
und die durch ihre Tätigkeiten oder ihre Position den Schießsport
nachhaltig fördern und unterstützen.

Beantragung: 
Verein: OSM oder Stellvertreter
Schützenkreis: Kreisschützenmeister oder Stellvertreter
Verband: Präsidium

Auszeichnung erfolgt durch: : 
einen Vertreter des BSV / Schützenkreis / Verein
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Ehrenzeichen 
„Für aktive Jugendarbeit“ 
Das Ehrenzeichen für aktive Jugendarbeit in “Bronze” wird an
Personen vergeben, die sich für mindestens 2 Jahre kontinuierlich
und engagiert in der Jugendarbeit ihres Vereins, Kreises oder
Verbandes einsetzen. Zusätzlich kann eine Vergabe der
Bronzeauszeichnung an großzügige Gönnerinnen und Förderer des
öffentlichen Lebens durch den Jugendausschuss beantragt werden.
 
Nach einer erfolgreichen Vergabe der Bronzestufe kann nach
weiteren 4 Jahren der Einsatz und das Engagement der
betreffenden Person durch die Vergabe der Silberstufe anerkannt
werden. Diese zweite Stufe der Auszeichnung würdigt ein
kontinuierliches und nachhaltiges Engagement über einen längeren
Zeitraum. 

Schließlich erfolgt die Goldauszeichnung nach mindestens 6 Jahren
kontinuierlicher Tätigkeit auf der Silberstufe, wodurch die
außergewöhnliche Hingabe und der langfristige Einsatz für die
Jugendarbeit im Verein, Kreis oder Verband gewürdigt werden.

Beantragung: 
Schützenkreis: Kreisschützenmeister oder Stellvertreter
Verband: Jugendausschuss

Auszeichnung erfolgt durch: 
einen Vertreter des BSV-Jugendvorstandes
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Ehrenzeichen 
„Für Verdienste“
Das kleine Ehrenzeichen “Für Verdienste in Bronze” wird an Personen
vergeben, die sich für mindestens 3 Jahre kontinuierlich und
engagiert in der Arbeit ihres Vereins, Kreises oder Verbandes
einsetzen.
 
Nach einer erfolgreichen Vergabe der Bronzestufe kann nach
weiteren 3 Jahren der Einsatz und das Engagement der betreffenden
Person durch die Vergabe der Silberstufe anerkannt werden. Diese
zweite Stufe der Auszeichnung würdigt ein kontinuierliches und
nachhaltiges Engagement über einen längeren Zeitraum. 

Schließlich erfolgt die Goldauszeichnung nach mindestens 3 Jahren
kontinuierlicher Tätigkeit auf der Silberstufe, wodurch die
außergewöhnliche Hingabe und der langfristige Einsatz für die Arbeit
im Verein, Kreis oder Verband gewürdigt werden.

Beantragung: 
Verein: OSM oder Stellvertreter
Schützenkreis: Kreisschützenmeister oder Stellvertreter
Verband: Präsidium, Mitglieder des Ehrungsausschusses

Auszeichnung erfolgt durch: 
einen Vertreter des BSV / Schützenkreis / Verein
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Großes Ehrenzeichen 
„Für Verdienste“
Das große Ehrenzeichen "Für Verdienste in Bronze" wird an Personen
vergeben, die sich durch eine kontinuierliche und engagierte Arbeit in
ihrem Kreis oder Verband auszeichnen und nach mindestens 3
Jahren seit der Vergabe des kleinen Ehrenzeichens in Gold weiterhin
aktiv tätig sind.

Nach einer erfolgreichen Vergabe der Bronzestufe kann nach
weiteren 4 Jahren das fortwährende Engagement und die
hervorragende Leistung der betreffenden Person durch die Vergabe
der großen Silberstufe anerkannt werden. Diese zweite Stufe der
Auszeichnung würdigt ein kontinuierliches und nachhaltiges
Engagement über einen längeren Zeitraum und unterstreicht die
bedeutende Rolle der Person im Kreis oder Verband. 

Schließlich erfolgt die Vergabe des großen Ehrenzeichens in Gold
nach mindestens 5 Jahren kontinuierlicher Tätigkeit auf der großen
Silberstufe, was die außergewöhnliche Hingabe und den langfristigen
Einsatz für die Arbeit im Kreis oder Verband gebührend würdigt.

Beantragung: 
Schützenkreis: Kreisschützenmeister oder Stellvertreter
Verband: Präsidium, Mitglieder des Ehrungsausschusses

Auszeichnung erfolgt durch: 
einen Vertreter des BSV / Schützenkreis
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Ehrenkreuz „Sonderstufe“ 

Das Ehrenkreuz der "Sonderstufe" wird an Mitglieder des
Gesamtvorstandes des BSV, der Verbandsausschüsse sowie an
Referenten vergeben, die sich durch langjähriges Engagement und
herausragende Leistungen ausgezeichnet haben. 

Um für diese Auszeichnung in Betracht zu kommen 
(Sonderstufe Grün), müssen die Kandidaten mindestens 4 Jahre
lang das “Große Ehrenzeichen in Gold” getragen haben.

Für außergewöhnliche Kontinuität und das bedeutende
Engagement kann 6 Jahre nach Vergabe der “Sonderstufe Grün”
die “Sonderstufe Rot” vergeben werden.

Beantragung: 
Verband: Präsidium, Ehrungsausschuss

Auszeichnung erfolgt durch: 
einen Vertreter des BSV
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Ehrenmitgliedschaft
Zum BSV-Ehrenmitglied können Personen ernannt werden,
die sich in außergewöhnliche Weise und nachweisbar um das
Schützenwesen verdient gemacht haben.
Unter anderem nach Beendigung des Ehrenamtes im
Präsidium nach mind. 2 Amtsperioden.

Beantragung: 
Verband: Präsidium, Ehrungsausschuss

Auszeichnung erfolgt durch: 
den Präsidenten anlässlich eines 

       Landesschützentages
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Vereinsjubiläen
Die Übergabe erfolgt in der Regel durch den Landesverband im Rahmen
der Jubiläumsveranstaltung.

Urkunde des BSV
Vereine, die das 50-jährige Bestehen erreichen (danach alle weiteren 
50 Jahre), erhalten eine exklusive Anerkennung für ihre jahrzehntelange
Hingabe und Beständigkeit.

Jubiläumsgeschenk in Form einer Zuwendung
Vereine erhalten zum 100-jährigen Jubiläum (danach alle weiteren 
50 Jahre) eine besondere Anerkennung in Form einer Zuwendung. 
Für jedes Jahr des Bestehens des Vereins erhält der Verein eine
finanzielle Zuwendung in Höhe des entsprechenden Alters. 
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